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Steuerfreiheit mit Schattenseiten
DIE NEUREGELUNG. Was sich ab August ändert. Und warum man manche Geschenke noch im Juli machen sollte.
VON CHRISTINE KARY

Mit 31. Juli 2008 läuft die Erbschafts-
und Schenkungssteuer aus. Ob
Steuer bezahlt werden muss oder

nicht, hängt beim Erben vom Todestag des
Erblassers ab. Schenkungen – die ab einer
bestimmten Größenordnung anzeigepflich-
tig werden – lösen keine Steuerpflicht mehr
aus, wenn der zivilrechtliche Übergang
nach dem Stichtag erfolgt.

„Entscheidend ist die Ausführung der Zu-
wendung, also die tatsächliche Übergabe
oder – etwa bei Liegenschaften – der Nota-
riatsakt“, so Steuerberater Michael Tissot
von der Linzer Kanzlei Wellner, Tissot.
Überreicht man jetzt schon jemandem eine
Schenkungsurkunde, in der festgelegt ist,
dass die Schenkung erst im August wirksam
werden soll, entsteht grundsätzlich keine
Steuerpflicht. Tissot rät davon aber ab: Spe-
ziell bei anzeigepflichtigen Schenkungen
(siehe Seite F 2) könnte derlei nämlich das
Interesse der Finanzbehörde wecken. Und
wenn man dann für den Aufschub keinen
besseren Grund angeben kann als die Steu-
ervermeidung, würde das wohl als Miss-
brauch gewertet. Besser ist es, mit dem
Schenken bis August zu warten.

Nachteil bei Abschreibung
Es kann allerdings auch Fälle geben, in de-
nen es sich lohnt, eine Schenkung noch
nach der alten Rechtslage über die Bühne
zu bringen. Der Wegfall der Erbschafts- und
Schenkungssteuer hat nämlich auch nega-
tive Begleiterscheinungen. Eine davon be-
trifft vermietete Immobilien. Wird das Ge-
bäude verschenkt oder vererbt, gilt derzeit
noch entweder der Einheitswert als Berech-
nungsbasis für die jährliche Abschreibung,
oder aber – auf Antrag des neuen Eigentü-
mers – die sogenannten fiktiven Anschaf-
fungskosten. Diese entsprechen etwa dem
aktuellen Verkehrswert des Gebäudes.

Nach der neuen Regelung soll diese „Auf-
wertung“ auf den Verkehrswert nicht mehr
möglich sein. „Der Erbe oder Geschenkneh-
mer wird verpflichtet, die Abschreibung des
bisherigen Eigentümers unverändert fortzu-
setzen“, so Karin Fuhrmann, geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin von TPA Horwath.
Man kann also künftig deutlich weniger von
der Einkommensteuer absetzen. „Ver-
gleichsrechnungen haben gezeigt, dass oft
schon nach rund eineinhalb bis zwei Jahren
die Schenkungssteuer durch die höhere Ab-
schreibungsbasis ,refinanziert’ würde“, so
Fuhrmann. Insbesondere nahe Angehörige,
für die niedrige Schenkungssteuersätze gel-
ten, würden mit einer Schenkung noch vor
dem 1. August meist besser fahren. „Vor al-
lem bei Liegenschaften mit hohem Ver-
kehrswert sollte dieser Aspekt unbedingt
geprüft werden“, empfiehlt die Expertin.

Ein Argument für eine bisher nicht ge-
plante, überstürzte Schenkung sollte das
aber nicht sein. Auch die neue Rechtslage,
die – abgesehen von diesem Sonderfall –
das Schenken generell attraktiver macht,
sollte nicht zu unüberlegten Schritten ver-
leiten. „Der Vorteil einer Schenkung ist,
dass man die Vermögensweitergabe beglei-
ten kann“, so Katharina Müller, Partnerin
bei Willheim Müller Rechtsanwälte. „Zu be-
achten ist aber, dass man sie nur schwer
rückgängig machen kann.“ Will man trotz-
dem schenken, sollte man auch an die ei-
gene Absicherung denken. Etwa, indem
man mit dem Beschenkten Widerrufsgrün-
de vereinbart oder sich – etwa bei Kapitalge-
sellschafts-Anteilen oder einer Liegenschaft
– ein Fruchtgenussrecht vorbehält. Auch die
Vereinbarung einer Versorgungsrente ist
möglich. „Diese Rente muss sich am Versor-
gungsbedarf des Schenkers orientieren und
nicht am Wert des Geschenkes“, so Müller.
Nur dann handelt es sich steuerlich um ein
unentgeltliches Geschäft.

Noch etwas ist zu beachten: Für Lebens-
partner fällt zwar die Benachteiligung durch
die ungünstige Steuerklasse weg, sie haben
aber weiterhin kein gesetzliches Erb- oder
Pflichtteilsrecht. „Es ist daher auch nach
dem 1. August notwendig, Lebensgefährten
durch entsprechende Maßnahmen abzusi-
chern“, so Müller. Etwa durch Schenkung –
die auch auf den Todesfall möglich ist –,
letztwillige Verfügung oder indem man den
Partner in einer Lebensversicherung als Be-
günstigten einsetzt.

Keine Auswirkung auf Firmenbesteuerung
Auch die Annahme, dass man künftig die
Besteuerung von Firmenerträgen reduzie-
ren könne, indem man Gesellschaftsanteile
steuerfrei auf Familienmitglieder „verteilt“
und so die Progressionsstufe senkt, bestätigt
sich zumindest für Kapitalgesellschaften
nicht. „Für sie gilt ein einheitlicher Körper-
schaftssteuersatz von 25 Prozent“, stellt der
Wiener Rechtsanwalt Johannes Öhlböck,
Betreiber der juristischen Internet-Platt-
form Rechtsfreund.at, klar. Auch für die Ge-
winnausschüttungen einer Kapitalgesell-
schaft, die der 25-prozentigen Kapitaler-
tragsteuer unterliegen, ändert sich nichts.
„Diese Steuersätze können durch Aufteilung
des Eigentums auf mehrere Köpfe nicht ver-
ringert werden“, so Öhlböck. Nur bei Einzel-
unternehmen und Personengesellschaften,
für deren Gewinn die Gesellschafter Ein-
kommensteuer zahlen müssen, ließe sich
auf diese Weise die Steuerbelastung verrin-
gern, was aber riskant ist. Denn mit den Fir-
menanteilen gibt man auch Rechte aus der
Hand, und wenn irgendwann der Hausse-
gen schief hängt, kann sich das rächen.
Immobilien lieber jetzt weitergeben? Bei vermieteten Objekten kann das Sinn machen. [fotolia.com]
AUF EINEN BLICK

Q Mit dem Schenkungsmeldegesetz 2008,
das am 1. August 2008 in Kraft treten soll,
wird die Erbschafts- und Schenkungssteuer
abgeschafft. Für Schenkungen ab einer
gewissen Größenordnung wird eine Anzeige-
pflicht eingeführt. Zuwendungen an
Stiftungen werden weiterhin einer Eingangs-
besteuerung unterliegen.
Fokus

Pflichtteilsrecht
Ein Teil des Vermögens muss
in der Familie bleiben. [Zötl] S. F 2
Privatstiftungen
Mängel in der Stiftungsurkunde
rächen sich. [Big Shot] S. F 4
Unternehmensnachfolge
Den Generationswechsel
rechtzeitig planen. [BilderBox] S. F 3
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